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Elfte Änderung der Zugangsordnung der Leuphana Universität Lüneburg für alle Bachelor- Stu-
diengänge (2-Fach-Bachelor), mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt wer-
den 
Aufgrund von § 18 Abs. 5 und 6, und § 17 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung vom 26. Feb-
ruar 2007 (Nds.GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 13. Dezember 2024 (Nds. GVBl. 2024 
Nr. 118), hat der Senat der Leuphana Universität Lüneburg am 18. Februar 2026 folgende elfte Änderung der Zu-
gangsordnung der Leuphana Universität Lüneburg für alle Bachelorstudiengänge (2-Fach-Bachelor), mit denen 
die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, vom 14. Mai 2008 (Leuphana Gazette Nr. 11/08 vom 16. 
Juni 2008), zuletzt geändert am 19. Februar 2025 (Leuphana Gazette Nr. 37/25 vom 24. März 2025), beschlossen. 
Der Stiftungsrat hat diese Änderung gem. § 18 Abs. 14 i.V.m. § 62 Abs. 4 NHG am 10. April 2026 genehmigt. 
 
 
ABSCHNITT I 
Die Zugangsordnung der Leuphana Universität Lüneburg für alle Bachelorstudiengänge (2-Fach-Bachelor), mit 
denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, wird wie folgt geändert: 
(1) § 3 Abs. 2 wird neu gefasst und lautet:  

„1Die besondere künstlerische Befähigung ist durch eine Prüfung nachzuweisen. 2Die Prüfung findet mindes-
tens einmal jährlich statt. 3Der Prüfungstermin bzw. die Prüfungstermine werden rechtzeitig auf der Home-
page des Institutes für Kunst, Musik und ihre Vermittlung bekannt gegeben.“ 

(2) § 3 Abs. 9 Satz 1 Ziffer 1 und 2 werden neu gefasst und lauten: 
„1.    Namens- und Personendaten, 
2. Kontaktdaten,“ 

(3) § 4 Abs. 9 Satz 1 Ziffer 1 und 2 werden neu gefasst und lauten: 
„1.    Namens- und Personendaten, 
3. Kontaktdaten,“ 

(4) § 5 wird neu gefasst und lautet: 
„(1) Bewerber*innen für das Fach Sport haben neben der Hochschulzugangsberechtigung nach § 18 Abs. 1 
NHG weitere Zugangsvoraussetzungen nachzuweisen: 
1. ein ärztliches Attest (zum Bewerbungszeitpunkt nicht älter als 3 Monate), in dem bescheinigt wird, dass 

der*die Bewerber*in uneingeschränkt spottrauglich ist. 
2. einen Nachweis der Ausbildung in Erster Hilfe, nicht älter als zwei Jahre und 
3. einen Nachweis des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens der DLRG, des DRK oder des ASB in Bronze, 

nicht älter als zwei Jahre. 
(2) Die Nachweise sind grundsätzlich bis zum Zeitpunkt der Bewerbung nachzuweisen.“  

(5) Anlage 1 Alternative Nachweise von Englischkenntnissen für das Unterrichtsfach Englisch (§ 2) wird für den 
TOEFL-iBT-Test unter „Ergebnis/Abschluss mindestens“ ergänzt um: 
„bzw. mindestens Band 4,5 in allen Bereichen“ 

(6) Anlage 2 wird gestrichen. 
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ABSCHNITT II 
Inkrafttreten 
Die in Abschnitt I beschriebenen Änderungen treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mittei-
lungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. 
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Neubekanntmachung der Zugangsordnung der Leuphana Universität Lüneburg für alle Ba-
chelor-Studiengänge (2-Fach-Bachelor), mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt ver-
mittelt werden 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den Wortlaut der Zugangsordnung der 
Leuphana Universität Lüneburg für alle Bachelor-Studiengänge (2-Fach-Bachelor), mit denen die Voraussetzungen 
für ein Lehramt vermittelt werden, vom 14. Mai 2008 (Leuphana Gazette Nr. 11/08 vom 16. Juni 2008) in der nun-
mehr geltenden Fassung unter Berücksichtigung der  

— ersten Änderung vom 14. Januar 2009 (Leuphana Gazette Nr. 3/09 vom 2. März 2009), 
— zweiten Änderung vom 16. März 2011 (Leuphana Gazette Nr. 09/11 vom 14. Juli 2011), 
— dritten Änderung vom 20. Februar 2013 (Leuphana Gazette Nr. 06/13 vom 10. April 2013), 
— vierten Änderung vom 22. Februar 2018 (Leuphana Gazette Nr. 36/18 vom 18. Juli 2018), 
— fünften Änderung vom 15. April 2020 (Leuphana Gazette Nr. 40/20 vom 24. April 2020), 
— sechsten Änderung vom 17. Februar 2021 (Leuphana Gazette Nr. 37/21 vom 31. März 2021), 
— siebenten Änderung vom 14. Juli 2021 (Leuphana Gazette Nr. 140/21 vom 16. September 2021), 
— achten Änderung vom 19. April 2023 (Leuphana Gazette Nr. 46/23 vom 15. Mai 2023),  
— neunten Änderung vom 21. Februar 2024 (Leuphana Gazette Nr. 74/24 vom 22. März 2024),  
— zehnten Änderung vom 19. Februar 2025 (Leuphana Gazette Nr. 37/25 vom 24. März 2025) sowie 
— elften Änderung vom 18. Februar 2026 (Leuphana Gazette Nr. 41/26 vom 13. April 2026) 

bekannt. 
 
§ 1 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
(1) Die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen zu allen Teilstudiengängen des 2-Fach-Bachelor-Studiengangs 

erfüllen Bewerber*innen mit der allgemeinen Hochschulreife, der fachgebundenen Hochschulreife oder einer 
anderen als gleichwertig anerkannten Vorbildung gem. § 18 Abs. 1 NHG. 

(2) 1Bewerber*innen mit Fachhochschulreife oder einer als gleichwertig anerkannten schulischen Vorbildung 
gem.   § 18 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 lit. c oder d NHG sind gem. § 18 Abs. 3 NHG zum Studium in jeder Fachrichtung 
zugangsberechtigt, wenn sie über die Zugangsvoraussetzung nach § 2 hinaus hinreichende Kenntnisse in 
Mathematik, Deutsch und – falls im Abschlusszeugnis ausgewiesen – in einem naturwissenschaftlichen, 
technischen oder geisteswissenschaftlichen Fach nachweisen. 2Diese Kenntnisse werden mit der Durch-
schnittsnote von mindestens „3,0“ (gemittelt aus der Abschlussnote der in Satz 1 genannten drei Fächer in 
der HZB) nachgewiesen. 3Zum Studium in der ihrer schulischen Vorbildung entsprechenden Fachrichtung 
sind sie ohne weitere Nachweise zugangsberechtigt. 4Die Zugangsvoraussetzung nach Satz 1 ist zum Zeit-
punkt der Bewerbung nachzuweisen. 

 
§ 2 Besondere Zugangsvoraussetzungen für den Teilstudiengang „Englisch“ 
(1) 1Bewerber*innen sind über die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen hinaus nur dann zugangsberechtigt, 

wenn sie hinreichende Kenntnisse in der Fremdsprache Englisch nachweisen. 2Die hinreichenden Sprach-
kenntnisse werden nachgewiesen durch 



Gazette 41/26 – 13. April 2026     5 
 

 

1. die in der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) ausgewiesene Mindestpunktzahl von 11 Punkten im Leis-
tungsfach Englisch bzw. in Englisch als Prüfungsfach der gymnasialen Oberstufe (als Durchschnitt der 
vier Kursstufenhalbjahre oder der Abiturprüfung) oder 

2. die in den weiteren gültigen HZBen ausgewiesene Abschlussnote von mindestens 2,0 im Fach Englisch. 
3Alternativ können Englischkenntnisse durch in der Anlage 1 aufgeführte Nachweise belegt werden. 

(2) 1Die Zugangsvoraussetzung nach Abs. 1 ist grundsätzlich zum Zeitpunkt der Bewerbung nachzuweisen. 2Der 
Nachweis kann spätestens bis zum Vorlesungsbeginn des Semesters, für das die Bewerbung erfolgt, nachge-
reicht werden. 3Wird der Nachweis nicht bis zu diesem Zeitpunkt erbracht, erfolgt die Exmatrikulation. 4Die 
Testergebnisse dürfen nicht älter als 2 Jahre sein. 

 
§ 3 Besondere Zugangsvoraussetzungen für den Teilstudiengang „Musik“ 
(1) Die Bewerbung für das Fach „Musik“ setzt gem. § 18 Abs. 5 NHG den Nachweis einer besonderen künstleri-

schen Befähigung voraus. 
(2) 1Die besondere künstlerische Befähigung ist durch eine Prüfung nachzuweisen. 2Die Prüfung findet mindes-

tens einmal jährlich statt. 3Der Prüfungstermin bzw. die Prüfungstermine werden rechtzeitig auf der Home-
page des Institutes für Kunst, Musik und ihre Vermittlung bekannt gegeben. 

(3) 1Die Befähigungsprüfung wird von der Fakultät Bildung durchgeführt. 2Hierfür setzt die Dekanin oder der De-
kan die erforderliche Anzahl von Prüfungskommissionen ein. 3Jede Kommission besteht aus zwei hauptamt-
lich oder hauptberuflich Lehrenden des Faches Musik. 4Nebenamtlich Lehrende können in Ausnahmefällen 
Mitglieder von Prüfungskommissionen werden, wenn sie mindestens 1 Jahr an der Leuphana Universität Lü-
neburg lehrend tätig waren und mindestens das erste Staatsexamen für das Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen mit dem Fach Musik oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt haben. 5Mindestens ein Mitglied muss 
zur selbständigen Lehre berechtigt sein. 

(4) 1Die Teilnahme an der Prüfung ist nur auf schriftlichen Antrag möglich. 2Die Ausschlussfrist zur Anmeldung 
wird für jede Prüfung auf der Homepage des Institutes für Kunst, Musik und ihre Vermittlung bekannt gege-
ben. 3Diesem Antrag ist beizufügen: 
1. ein tabellarischer Lebenslauf, aus dem der künstlerische Werdegang hervorgeht und 
2. die Angabe, mit welchem Instrument der musikalische Vortrag erfolgen soll. 

(5) 1Über die Zulassung zur künstlerischen Prüfung entscheidet die Prüfungskommission und beauftragt die Ver-
waltung ggf. mit der Einladung. ²Die Einladung erfolgt in Textform und wird an die in dem Teilnahmeantrag 
genannte E-Mail-Adresse versendet. 3Zur Befähigungsprüfung wird nicht zugelassen, wer die Voraussetzun-
gen nach Abs. 4 nicht nachweist und die Befähigungsprüfung bereits einmal erfolglos wiederholt hat. 4Hier-
über wird ein schriftlicher Bescheid erteilt. 

(6) 1Die Prüfung erstreckt sich auf folgende künstlerische Aufgabenstellungen: 
1. Klausur (Zeit: 60 Minuten): Angewandte Gehörbildung und elementare Musiktheorie 
2. Praktischer Teil, 3-teilig (Zeit: 10 Minuten; Ausnahme: Wahloption c.iii) 

a. Vortrag von 1 Gesangsstück (beliebige Stilistik), 
b. Vorsprechen eines kurzen Textes nach Vorlage, 
c. Wahloption: 

i. Vokaler und/oder instrumentaler Vortrag (beliebige Stilistik), 
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ii. Mediengestützte Live-Performance auf eigenem Equipment (z.B. DJing, Arranging, Improvisation, 
Spiel virtueller Instrumente oder Apps), 

iii. Erstellung und Präsentation einer Musikproduktion unter Verwendung einer Standard- Software und 
Hardware, die von der Leuphana Universität Lüneburg hierfür zur Verfügung gestellt werden, vor Ort 
nach Vorgabe (20 Minuten). 

2Die Prüfung findet vor den beiden Mitgliedern der Prüfungskommission statt. 3Über die Prüfung ist eine Nie-
derschrift zu fertigen, die von beiden Prüfenden zu unterzeichnen ist. 

(7) 1Auf Grund der einzelnen Prüfungsleistungen entscheidet die Prüfungskommission, ob eine besondere künst-
lerische Befähigung im Fach Musik nachgewiesen ist. 2Die Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistun-
gen von den Mitgliedern der Prüfungskommission mit insgesamt „bestanden“ bewertet worden sind. 3Über 
die festgestellte besondere künstlerische Befähigung wird eine Bescheinigung erteilt, die das Datum des 
praktischen Teils der Prüfung trägt. 4Der Nachweis gilt für die Immatrikulationstermine der folgenden zwei 
Jahre. 5Ist die Prüfung nicht bestanden, wird ein mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehener Bescheid er-
lassen. 6Erfolglose Bewerber*innen können die Befähigungsprüfung einmal wiederholen. 

(8) 1Prüfungs- und Studienleistungen, die an anderen Hochschulen mit vergleichbaren Studiengängen oder auf 
ähnliche Weise erbracht worden sind, können auf entsprechenden Antrag ganz oder teilweise anerkannt wer-
den. 2Entsprechendes gilt für Leistungsnachweise von Konservatorien und vergleichbaren Ausbildungsstät-
ten. 3Der Antrag muss bis zum 10. Juli eines Jahres mit den erforderlichen Nachweisen bei der Universität 
eingegangen sein. 4Die Prüfungskommission entscheidet über die Anerkennung und erteilt hierüber einen ent-
sprechenden Bescheid. 

(9) 1Zu Zwecken der Prüfung auf Teilnahmeberechtigung gemäß Abs. 4 sowie zur Organisation und Durchführung 
der Befähigungsprüfung gemäß Abs. 3 werden die folgenden Kategorien personenbezogener Daten von Be-
werber*innen verarbeitet: 
1. Namens- und Personendaten, 
2. Kontaktdaten, 
3. Angaben zum Lebenslauf, bzw. zum künstlerischen Werdegang, 
4. Antworten auf Aufgabenstellungen, 
5. Bewertung der Befähigungsprüfung, 
6. Ergebnis der Befähigungsprüfung (bestanden / nicht bestanden). 
²Zum Zweck der postalischen Übersendung des Ergebnisses wird die in der Bewerbung angegebene Anschrift 
verwendet. 3Zur Prüfung der Kriterien nach Abs. 5 Satz 2 dürfen die Daten nach Satz 1 Nr. 1 und 6 aufbewahrt 
und mit später eigereichten Anträgen nach Abs. 4 Satz 1 abgeglichen werden. 4Daten nach Satz 1 Nr. 1 und 6 
werden nach Ablauf von 2 Jahren von der zuständigen Fakultät archiviert und nach 50 Jahren gelöscht. 5Die 
Daten nach Satz 1 Nr. 2 bis 5 werden ein Jahr nach Bekanntgabe des Ergebnisses gelöscht. 
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§ 4 Besondere Zugangsvoraussetzungen für den Teilstudiengang „Kunst" 
(1) Die Bewerbung für das Fach „Kunst" setzt gem. § 18 Abs. 5 NHG den Nachweis einer besonderen künstleri-

schen Befähigung voraus. 
(2) 1Die besondere künstlerische Befähigung ist durch eine Prüfung nachzuweisen. 2Die Prüfung findet einmal 

jährlich statt. 3Bei Vorliegen besonderer Umstände kann die Prüfung auch mehrmals jährlich durchgeführt 
werden.  

(3) 1Die Befähigungsprüfung wird von der Fakultät Bildung durchgeführt. 2Hierfür setzt die Dekanin oder der De-
kan die erforderliche Anzahl von Prüfungskommissionen ein. 3Jede Kommission besteht aus zwei hauptamt-
lich oder hauptberuflich Lehrenden des Faches Kunst. 4Nebenamtlich Lehrende können in Ausnahmefällen 
Mitglieder von Prüfungskommissionen werden, wenn sie mindestens ein Jahr an der Leuphana Universität 
Lüneburg lehrend tätig waren und mindestens das erste Staatsexamen für das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen mit dem Fach Kunst oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt haben. 5Mindestens ein Mitglied 
muss zur selbständigen Lehre berechtigt sein. 

(4) 1Die Teilnahme an der Prüfung ist nur auf schriftlichen Antrag möglich. 2Die Ausschlussfrist zur Anmeldung 
wird für jede Prüfung auf der Homepage des Institutes für Kunst, Musik und ihre Vermittlung bekannt gege-
ben.3Diesem Antrag ist ein tabellarischer Lebenslauf beizufügen, aus dem ästhetisch-künstlerische Schwer-
punkte hervorgehen. 

(5) 1Über die Zulassung zur künstlerischen Prüfung entscheidet die Prüfungskommission und beauftragt die Ver-
waltung ggf. mit der Einladung. ²Die Einladung erfolgt in Textform und wird an die in dem Teilnahmeantrag 
genannte E-Mail-Adresse versendet. 3Zur Befähigungsprüfung wird nicht zugelassen, wer die Voraussetzun-
gen nach Abs. 4 nicht nachweist und die Befähigungsprüfung bereits einmal erfolglos wiederholt hat. 4Hier-
über wird ein schriftlicher Bescheid erteilt. 

(6) 1Die Prüfung erstreckt sich auf folgende ästhetisch-künstlerische Aufgabenstellungen: 
1. Beantwortung einer ästhetisch-theoretischen Fragestellung (max. 200 Wörter) 
2. Bildliche Auseinandersetzung (digitale Abbildung) zu einer ästhetisch-praktischen Fragestellung. 
2Beide Prüfungsteile werden digital als Upload über eine von der Leuphana zentral bereitgestellte Web-Platt-
form eingereicht. 3Persönliche Identifizierungsmerkmale der zu prüfenden Person (Identifizierungsdaten oder 
andere eindeutige Zuordnung) sowie der Zeitpunkt der Abgabe dürfen erhoben und zusammen mit den einge-
reichten Prüfungsteilen gespeichert werden, soweit dies zur Identifizierung und Zuordnung der zu prüfenden 
Person erforderlich ist. 4Der Versand der Aufgaben erfolgt per E-Mail an die in dem Teilnahmeantrag ge-
nannte E-Mail-Adresse. 

(7) 1Auf Grund der einzelnen Prüfungsleistungen entscheidet die Prüfungskommission, ob eine besondere künst-
lerische Befähigung im Fach Kunst nachgewiesen ist. 2Die Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistun-
gen von den Mitgliedern der Prüfungskommission mit insgesamt „bestanden" bewertet worden sind. 3Über 
die festgestellte besondere künstlerische Befähigung wird postalisch eine Bescheinigung erteilt. 4Der Nach-
weis gilt für die Immatrikulationstermine der folgenden zwei Jahre. 5Ist die Prüfung nicht bestanden, wird ein 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehener Bescheid erlassen. 6Erfolglose Bewerber*innen können die Be-
fähigungsprüfung einmal wiederholen. 

(8) 1Prüfungs- und Studienleistungen, die an anderen Hochschulen mit vergleichbaren Studiengängen oder auf 
ähnliche Weise erbracht worden sind, können auf entsprechenden Antrag ganz oder teilweise anerkannt 
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werden. 2Der Antrag muss bis zum 30. Juni eines Jahres mit den erforderlichen Nachweisen bei der Universi-
tät eingegangen sein. 3Die Prüfungskommission entscheidet über die Anerkennung und erteilt hierüber einen 
entsprechenden Bescheid. 

(9) 1Zu Zwecken der Prüfung auf Teilnahmeberechtigung gemäß Abs. 4, zur Organisation und Durchführung der 
Befähigungsprüfung gemäß Abs. 3 werden die folgenden Kategorien personenbezogener Daten von Bewer-
ber*innen verarbeitet: 
1. Namens und Personendaten, 
2. Kontaktdaten, 
3. Angaben zur Studienmotivation, 
4. Angaben zum Lebenslauf mit ästhetisch-künstlerischem Schwerpunkt 
5. Antworten auf Aufgabenstellungen, 
6. Bewertung der Befähigungsprüfung, 
7. Ergebnis der Befähigungsprüfung (bestanden / nicht bestanden). 

(10) 1Zum Zweck der postalischen Übersendung des Ergebnisses wird die in der Bewerbung angegebene Anschrift 
verwendet. 2Zur Prüfung der Kriterien nach Abs. 5 Satz 2 dürfen die Daten nach Satz 1 Nr. 1 und 7 aufbewahrt 
und mit später eigereichten Anträgen nach Abs. 4 Satz 1 abgeglichen werden. 3Daten nach Satz 1 Nr. 1 und 7 
werden nach Ablauf von 2 Jahren von der zuständigen Fakultät archiviert und nach 50 Jahren gelöscht. 4Die 
Daten nach Satz 1 Nr. 2 bis 6 werden ein Jahr nach Bekanntgabe des Ergebnisses gelöscht. 

 
§ 5 Besondere Zugangsvoraussetzungen für den Teilstudiengang „Sport“ 
(1) Bewerber*innen für das Fach Sport haben neben der Hochschulzugangsberechtigung nach § 18 Abs. 1 NHG 

weitere Zugangsvoraussetzungen nachzuweisen: 
1. ein ärztliches Attest (zum Bewerbungszeitpunkt nicht älter als 3 Monate), in dem bescheinigt wird, dass 

der*die Bewerber*in uneingeschränkt sporttauglich ist, 
2. einen Nachweis der Ausbildung in Erster Hilfe, nicht älter als zwei Jahre und 
3. einen Nachweis des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens der DLRG, des DRK oder des ASB in Bronze, 

nicht älter als zwei Jahre. 
(2) Die Zugangsvoraussetzungen aus Abs. 1 sind bis zum Zeitpunkt der Bewerbung nachzuweisen.  
 
§ 6 Höhere Fachsemester und Zulassungsanspruch 
(1) Die allgemeinen und besonderen Zugangsvoraussetzungen nach den §§ 1 - 5 gelten entsprechend für Bewer-

bungen zu allen Fachsemestern. 
(2) Das Erfüllen der Zugangsvoraussetzungen nach den §§ 2 - 5 begründet keinen Anspruch auf Zulassung zum 

Studium. 
 
 
 
 
 
 



Gazette 41/26 – 13. April 2026     9 
 

 

§ 7 Allgemeine Bestimmungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach dieser Ordnung 
(1) 1Für die Verfahren nach §§ 3 und 4 dieser Ordnung dürfen, neben den Verarbeitungen der zentralen Studie-

rendenverwaltung, auch personenbezogene Daten der Bewerberinnen und Bewerber mit Hilfe anderer automa-
tisierter Verarbeitungssysteme, einschließlich Webauftritten, in Verantwortlichkeit der Leuphana Universität 
Lüneburg erhoben und zu den in dieser Ordnung genannten Zwecken von den jeweils zuständigen Fakultäten 
verarbeitet werden. 2Ergebnisse der Befähigungsprüfungen sowie eine Nicht-Teilnahme nach Einladung wer-
den dem Studierendenservice zusammen mit den Identifizierungsdaten übermittelt und können einer dort ein-
gereichten Bewerbung auf einen Studienplatz zugeordnet werden. ³Für die Löschung der an den Studieren-
denservice übermittelten Daten gelten die allgemeinen Vorgaben für die Aufbewahrung der Bewerbung auf 
einen Studienplatz entsprechend. 

(2) 1Für Verfahren nach Abs. 1 Satz 1 stellt im Übrigen die jeweils zuständige Fakultät die Einhaltung der allge-
meinen Bestimmung aus Teil I der Datenschutzordnung der Leuphana Universität Lüneburg sicher.  
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ANLAGE 1 
Alternative Nachweise von Englischkenntnissen für das Unterrichtsfach Englisch (§ 2) 
 
Nachweis Ergebnis/Abschluss mindestens 

Cambridge B2 First Scale 175 

Cambridge C1 Advanced Scale 180 
Cambridge C2 Proficiency Scale 200 

European Baccalaureate 
mit Englisch als Sprache L1 oder L2 

ausgewiesene Abschlussnote 8.0 

IB-Diploma 
mit Englisch als Sprache A im Higher Level 

ausgewiesene Abschlussnote 6 

IELTS 
(International English Language Testing System) 

6,5 Punkte 

Pearson Test of English, Academic Test 
(PTE Academic) 

63 Punkte 

TOEFL-iBT-Test 
Testdurchführung am Testzentrum oder als Home Edition, so-
wie 4-Fähigkeiten-TOEFL iBT-Paper Edition ab Testdatum 

12. April 2021 

90 Punkte mindestens folgende Punktzahl  

Reading: 21 Punkte 

Listening: 19 Punkte 

Speaking: 22 Punkte 

Writing: 20 Punkte 

bzw. mindestens Band 4,5 in allen Bereichen 
TOEIC- *4 skills* Test - 850 Punkte im Bereich Listening and Reading 

- 340 Punkte im Bereich Speaking and Writing 
Module eines Hochschulstudiums, die in ausschließlich engli-
scher Sprache unterrichtet und mit einer englischsprachigen 
Prüfungsleistung abgeschlossen wurden 

abgeschlossenes Studium 

ein Zeugnis einer englischsprachigen Schule, das in dem je-
weiligen Land zum Studium berechtigt 
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